Muster

Geschäftsordnung für das Gemeinde-Jugendteam

zur Adaptierung auf die spezifischen Gemeindewünsche

Einleitung

Für unsere Jugend ist die politische Entscheidungsfindung der Gemeindevertretung oft schwer verständlich. Mit der Einrichtung eines Gemeinde-Jugendteams kann eine konkrete Form der Mitbestimmung geschaffen werden, die unserer Jugend die Möglichkeit gibt, die kommunalen Belange der Jugend aktiv in der Gemeinde mitzugestalten. Das Gemeinde-Jugendteam soll als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Gemeinde dienen. Es soll vor allem zu einer besseren Kommunikation zwischen den Gemeindevertretern und der jungen Generation beitragen.

I.

Allgemeine Richtlinie

1.
Das Gemeinde-Jugendteam __________________ ist eine überparteiliche Einrichtung, welche aufgrund dieser Geschäftsordnung handlungs- und entscheidungsfähig ist.

II.

Organe und Sitz des Gemeinde-Jugendteams

1.
Die Organe des Gemeinde-Jugendteams _____________________ sind die gewählten Mitglieder und der/die Vorsitzende.


2.
Der Sitz des Jugend-Teams befindet sich im __________________________________.

III.

Rechte des Gemeinde-Jugendteams

1.
Das Jugendteam hat das Recht, eigenständig Jugendveranstaltungen zu organisieren und durchzuführen. 


2.
Dem Jugendteam wird mindestens ________ im Jahr ein Anhörungsrecht im zuständigen (Jugend-)Ausschuss gewährt. 

3.
Bei Bedarf wird dem Jugendteam das Recht eingeräumt Fachleute zu dessen Sitzungen einzuladen. Sollten hierfür Kosten entstehen, muss im Vorfeld mit der Gemeinde abgeklärt werden, ob diese die Kosten übernimmt.


4.
Dem Jugendteam wird die Möglichkeit eingeräumt, mindestens ________ pro Jahr einen Tagesordnungspunkt für eine Gemeinderatssitzung einzubringen.

IV.

Pflichten des Gemeinde-Jugendteams

1.
Das Gemeinde-Jugendteam ist verpflichtet ________ im Jahr einen schriftlichen Bericht zu verfassen und dem Jugendausschuss vorzulegen.


2.
Das Jugendteam ist verpflichtet mindestens ______ Sitzungen im Jahr durchzuführen. Zur Beratung von Sachproblemen können Ausschüsse gebildet werden. 

3.
Die Durchführung eines Gemeindejugendgespräches, bei dem alle Jugendlichen vom Jugendteam zur Diskussion eingeladen werden, ist einmal pro Jahr vorgesehen. 

V.

Geschäftsabwicklung
1.
Dem Gemeinde-Jugendteam steht nach Möglichkeit die Infrastruktur des Gemeindeamtes zur Verfügung. Einladungen, Briefe und Protokolle werden über das Gemeindeamt versandt. Für die Öffentlichkeitsarbeit kann das Jugendteam auch das Amtsblatt und die Homepage nutzen.


2.
Das Gemeinde-Jugendteam erhält jährlich ein Budget von __________ Euro. Dieses Geld darf nur zweckgebunden verwendet werden. Die Mitglieder des Gemeinde-Jugendteams bekommen für ihre Leistungen kein Entgelt. 

3.
Bei der Geschäftsabwicklung sowie den Sitzungen wird das Jugendteam durch den/die Gemeindejugendreferenten/in und/oder einer Person aus dem (Jugend-)Ausschuss unterstützt. Diese Personen haben jedoch nur eine beratende Funktion und kein Stimmrecht. 

VI.

Funktionsperiode

1. Die Funktionsperiode der Vertreter des Gemeinde-Jugendteams beträgt _____ Jahre. 

2. Die Funktionsperiode beginnt mit der konstituierenden Sitzung. 

VII.

Mitglieder
1.
Die Mitgliedschaft soll unabhängig von der Staatsbürgerschaft, des Berufs und des Geschlechts sein, die einzige Bedingung ist ein ordentlicher Wohnsitz in _____________.


2.
Das Gemeinde-Jugendteam ist auf ______ Mitglieder beschränkt. Durch eine Wahl werden die ______ Jugendlichen mit den meisten Stimmen ins Jugendteam gewählt. Diese werden auch ordentliche Mitglieder genannt. Daneben gibt es Ersatzmitglieder. Diese haben weniger Stimmen als die ordentlichen Mitglieder erhalten. Das Ersatzmitglied mit den meisten Stimmen rückt nach Ausscheiden eines ordentlichen Mitglieds ins Gemeinde-Jugendteam auf.

3.
Grundsätzlich besteht Anwesenheitspflicht und im Verhinderungsfall eine Abmeldepflicht. Es besteht aber auch die Möglichkeit sich vom höchstgereihten Ersatzmitglied (Ersatzmitglied mit den meisten Stimmen) vertreten zu lassen. 

VIII.

Wahlrecht

1.
Das Gemeinde-Jugendteam wird durch eine __________________ von allen Jugendlichen aus ____________________ im Alter von _____ bis _____ gewählt.

2.
Der/Die Vorsitzende und der/die Stellvertreter/in werden mit einfacher Stimmenmehrheit aus der Mitte des Gemeinde- Jugend-Teams gewählt. 

3.
Nach Beendigung der Funktionsperiode kommt es zur Neuwahl. Jedes Gemeinde-Jugend- Team-Mitglied kann sich erneut der Wahl stellen. 

4.
Sollten mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder vor Ablauf der Funktionsperiode ihre Funktion niederlegen, dann kommt es ebenfalls zu einer Neuwahl. 

IX.

Vorsitz
1.
Der/Die Vorsitzende hat eine beratende Stimme im Jugendausschuss.

2.
Dem Vorsitz obliegt die Einberufung zu Sitzungen und er/sie fungiert auch als Diskussionsleiter/in.

3.
Der/Die Vorsitzende vertritt das Gemeinde-Jugendteam nach außen. 

X.

Sitzungen

1.
Das Gemeinde-Jugendteam ist ab einer Anwesenheit von mindestens der _________________________ beschlussfähig. 

2.
Die Sitzungen sind öffentlich.

XI.

Schlussbestimmungen


1.
Die Geschäftsordnung des Gemeinde-Jugendteams ____________________ wurde in der Gemeinderatssitzung am __________________ beschlossen.
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